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 Veröffentlicht am 16.07.2002

Norm

UrhG §20

Rechtssatz

Der Urheber ist ordnungsgemäß bezeichnet, wenn seine Nennung der zwischen Urheber und Verwerter getro1enen

Vereinbarung oder - bei Fehlen einer Vereinbarung - der Branchenübung und den technischen Möglichkeiten

entspricht. Eine ordnungsgemäße Urheberbezeichnung liegt daher vor, wenn die mehreren Komponisten der

Hintergrundmusik eines Dokumentar9lms im Nachspann des Films unter "Musik" angeführt werden, auch wenn nicht

o1engelegt wird, welche Werke vom jeweiligen Komponisten stammen, weil weder der jeweilige Filmabschnitt noch

das jeweilige Musikstück nachvollziehbar bezeichnet werden können.
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